
1. Grenzen

1.1 Geltungsbereichsgrenze der Flächennutzungsplanänderung

2. Art der baulichen Nutzung

2.1 Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 760 (Teilfläche), Gmkg. Brunnen
Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen)
Photovoltaikmodulen.

3. Landschaftspflege/Grünordnung

8.1 Ökologische Ausgleichsfläche: Der im Zuge der parallelen
Bebauungsplanaufstellung errechnete notwendige Ausgleich wird durch
interne Ausgleichsflächen gedeckt. Näheres ist der Begründung zum
Bebauungsplan zu entnehmen.
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11.

Flächennutzungsplanänderung

Gemeinde Brunnen

A PLANZEICHNUNG

Rechtsgültiger Flächennutzungsplan vor der Änderung      M1:5.000

Änderung des Flächennutzungsplanes mit Stand vom 06.03.2019       M1:5.000

Legende Bestand ( Auszug)
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